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- Entscheide

auf dem Gebiete des eidgendssischen u. kantonalen Fiirsorgewesens
insbesondere des Konkordates betr. wohnortliche Unterstiitzung

Beilage zur Zeitschrift ,,Der Armenpfleger«

Redaktion: H. WYDER, Fiirspr,, Sekretér der kantonalen Armendirektion, Bern. Verlag und Expedition:
ART.INSTITUT ORELL FUSSLI A.-G.,, ZURICH — Nachdruck ist nur unter Quellenangabe gesiatiet.

11.JAHRGANG Nr. 6 LI.JUNI 1948

B. Entscheide kantonaler Behorden

12. Konkordat iiber die wohnortliche Unterstiitzung. Streitigkeiten zwischen ber-
nischen Gemeinden iiber thre konkordatliche Unierstiitzungspflicht entscheidet erst-
instanzlich der Regierungsstatthalter, oberinstanzlich der Regierungsrat. — Zur
konkordatsgemdflen Unterstiitzung eines bediirftigen Biirgers eines Konkordatskan-
tons ist diejenige bernische Gemeinde zustindig, in welcher dieser Biirger beim Eintriit
der Unterstiitzungsbediirftigkeit im Sinne des Konkordates iiber die wohnirtliche
Unterstiitzung seinen Konkordatswohnsitz hat (die wohknsitzrechtlichen Bestimmungen
des bernischen Armen- und Niederlassungsgesetzes gelten nur fiir bernische Kantons-
angehdrige und sind daher hichstens subsididr anwendbar). — Art. 2, Abs. & des
Konkordates st grundsdtzlich auch beim Wohnsitzwechsel zwischen bernischen Ge-
meinden anwendbar. — Die Vorschriften des Konkordates betr. den Untergang des
Konkordatswohnsitzes im Verhdlinis zwischen dem Wohn- und dem Heimatkanton
sind imi Verhdlinis zwischen zwei Gemeinden des Wohnkantons nicht anwendbar,
wenn der Konkordatswohnsitz in diesem fortbesteht; in analoger Anwendung von
8 98 des bernischen Armen- und Niederlassungsgesetzes bleibt die letzte Wohnsitz-
gemeinde bis zum Nachweis des Erwerbes eines Wohnsitzes in einer andern Gemeinde
unterstiitzungspflichtig. — § 104 des bernischen Armen- und Niederlassungsgesetzes
gilt nur fiir bernische Kantonsangehérige.

Die Einwohnergemeinde C. stellte am 21. Marz 1947 beim Regierungsstatt-
halter von M. das Begehren, die gemischte Gemeinde Co. sei zu verhalten, A. H.,
geb. 23. Sept. 1887, von G. (Kt. Solothurn), in ihre Fremdenkontrolle zuriick-
zuschreiben. Der Regierungsstatthalter wies das Begehren am 16. Januar 1948
ab und erklirte, dal die Einschreibung des H. in der Fremdenkontrolle von C.
bestehen bleiben miisse. Diesen Entscheid hat die Einwohnergemeinde C. recht-
zeitig weitergezogen, unter Bestéitigung ihres Klagebegehrens. Der Gemeinderat
von Co. beantragt Bestétigung des erstinstanzlichen Entscheides.

Der Regierungsrat zieht in Erwigung:

1. Die Rekurrentin bezweckt nach den Akten mit ihrem Riickschreibungs-
begehren nicht eine bloB formelle Berichtigung der Fremdenkontrollen von C.
und Co., sondern die Feststellung der konkordatlichen Unterstiitzungspflicht der
Gemeinde Co. Fiir solche Streitigkeiten gilt in Ermangelung anderweitiger Vor-
schriften der Art.15 des Regierungsstatthaltergesetzes vom 3. Sept. 1939: Zur
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Beurteilung ist erstinstanzlich der Regierungsstatthalter, oberinstanzlich der
Regierungsrat zustdndig. Fiir das Verfahren.gelten die Bestimmungen des Ver-
waltungsrechtspflegegesetzes.

2. A.H. ist im Kt. Bern geboren und hat ununterbrochen hier gewohnt,
meistens in Gemeinden des Scheltentales. Von 1941 bis Dezember 1944 hatte er
seinen Wohnsitz in Co. Dann befand er sich auf Kosten von Verwandten im
Bezirksspital und anschlieend bis Ende Februar 1945 im Greisenasyl von Delé-
mont. Am 1. Méarz 1945 trat er eine Taglohnerstelle bei O. E., Landwirt in C. an;
in C. hinterlegte er auch seinen Heimatschein. Am 11. Juni 1945 muBlte er sich
wegen eines Magengeschwiirs erneut — diesmal auf Kosten der Gemeinde C. und
des Heimatkantons — in Spitalpflege begeben. Am 11. Sept. 1945 trat H. aus dem
Spital aus. Der Gemeindeschreiber von C. schickte ihm, ohne dafi er es verlangt
hitte, seinen Heimatschein zu. H., dessen Gesundheit und Arbeltsfahlgkmt noch
nicht wiederhergestellt oder nicht wiederherstellbar waren, hielt sich dann in ver-
schiedenen seiner fritheren Wohnsitzgemeinden auf, ohne sich polizeilich anzu-
melden. Vom 30. Sept. bis 21. Okt. und vom 4. bis 7. Nov. 1945 befand er sich ,en

-convalescence‘ bei seiner Schwester in Co. Am 7. Nov. 1945 trat er wieder in das
Greisenasyl Delémont ein, wo er seither auf Kosten der Armenpflege versorgt ist.
Im Herbst 1946 ordnete der Kreisarmeninspektor seine Aufnahme auf den Etat
der dauernd Unterstiitzten der Gemeinde C. an.

3. Zur konkordatlichen Unterstiitzung eines bedirftigen Biirgers eines Kon-
kordatskantones ist im Kt. Bern die Gemeinde zustindig, in welcher der fragliche
Birger beim Eintritt der Unterstiitzungsbediirftigkeit seinen Konkordatswohn-
sitz hat (Art. 1 der Verordnung vom 27. Juli 1923 betr. wohnértliche Unterstiitzung
gemi3 Konkordat). Wann ein Konkordatswohnsitz besteht, ist den Vorschriften
des Konkordates iiber die wohnoértliche Unterstiitzung (vom 16. Juni 1937) zu
entnehmen, und nicht (oder héchstens subsidifir) dem bernischen Armen- und
Niederlassungsgesetz, dessen wohnsitzrechtliche Bestimmungen (§§ 96 ff) nur fiir
bernische Kantonsbiirger gelten.

Gemdal Art. 1, Abs. 1 des Konkordates hat eine Person den Konkordatswohn-
sitz grundséitzlich dort, wo sie sich tatséichlich aufhéalt und sich nicht blo3 voriiber-
gehend aufhalten will. Es ist unbestritten, dal H. vom 1. Mérz bis 11. Juni 1945
in C. wohnte. Die Gemeinde C. macht freilich geltend, H. sei von E. nur voriiber-
gehend angestellt worden, weil dessen eigener Knecht erkrankt war; fiir diese Be-
hauptung fehlt aber der Beweis. Auf jeden Fall scheint H. fiir unbestimmte Zeit
angestellt worden zu sein, und er hitte wohl noch linger bei E. bleiben konnen,
wenn er sich nicht am 11. Juni 1945 erneut hétte in Spitalpflege begeben miissen.
Der Regierungsrat ist mit der Vorinstanz der Auffassung, da3 der Aufenthalt des
H. in C. vom 1. Méarz bis 11. Juni 1945 die Erfordernisse eines Konkordatswohn-
sitzes erfiillte.

4. Trotz des Bestehens eines Konkordatswohnsitzes kann der Wohnkanton
die konkordatsgemisse Unterstiitzung ablehnen, wenn schon beim Beginn des
Wohnsitzes die Erwerbsfihigkeit des Zugezogenen durch korperliche oder geistige
Gebrechen derart herabgesetzt war, daB er sich dauernd nicht ohne wesentliche
Beihilfe durchzubringen vermag, und ebenso, wenn er das 60. Altersjahr iiber-
schritten hatte (Art.2, Abs.5 des Konkordates). Der Regierungsrat hat ent-
schieden, daf} diese Bestimmungen auch beim Wohnsitzwechsel innerhalb des
Kantons Bern von der neuen Wohnsitzgemeinde gegeniiber der bisherigen ange-
rufen werden kénne (Entscheid vom 24. Mai 1927 i. S. Hunziker). Die Rekurrentin
scheint sich auf diese Rechtsprechung berufen zu wollen, wenn sie behauptet,
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H. sei schon beim Einzug in C. unheilbar krank und erwerbsunfihig gewesen.
Allein auch dies ist keineswegs erwiesen. In den Arztzeugnissen vom 1. Okt. 1945
und 28. Mirz 1947, auf welche die Rekurrentin sich beruft, steht nur, H. sei
(am 11. Sept. 1945) in schlechtem Allgemeinzustand aus dem Spital ausgetreten
und nicht mehr in der Lage, schwere Arbeit zu verrichten. Der Arzt konne nicht
sagen, wann die Krankheit (Magengeschwiir) begonnen habe. Es sei mdoglich, da3
der Kranke schon vor einigen Jahren daran gelitten habe; aber der Arzt denke,
daB die letzte Affektion nur einige Monate gebraucht habe, um sich zu entwickeln.
Davon, dafl H. schon am 1. Mérz 1945 nur beschrankt erwerbsunfahlg gewesen
wire, sagt der Arzt nichts. Noch unwahrscheinlicher ist, daB E. einen kranken,
arbeltsunfahlgen Mann iiberhaupt angestellt und 3%, Monate lang in seinen Dien-
sten behalten hitte. — Endlich war H. am 1. Mirz 1945 noch nicht 60 Jahre alt.

Die Anwendung von Art. 2, Abs. 5 des Konkordates iiber die wohnortliche
Unterstutzung zugunsten der Gememde C. ist daher abzulehnen.

5. Die Rekurrentin macht eventuell geltend, der Konkordatswohnsitz des H.
in C. sei mit seinem Austritt aus dem Spital am 11. Sept. 1945 erloschen. H. mel.
dete sich zwar bei der Schriftenkontrolle von C. nicht ab, als er sich am 11. Juni
1945 in Spitalpflege begab, und die Tatsache, dal der Gemeindeschreiber von C.
ihm spiter unaufgefordert den Heimatschein zusandte, darf selbstversténdlich
nicht als polizeiliche Abmeldung gewertet werden. Es steht aber fest, da H. im
September 1945 nach dreimonatigem Spitalaufenthalt nicht nach C. zuriick-
kehrte. Das Dienstverhiltnis mit E. war erloschen. Irgendwelche besondere Bin-
dungen zu der Gemeinde C. bestanden fiir H. nicht mehr. Andererseits ist auch
nicht erwiesen, daBl H. sich vom September 1945 an in einer andern Gemeinde
niedergelassen, d.h. mit der Absicht dauernden Verbleibens aufgehalten hat.
Die Aufenthalte bei der Schwester in Co. waren offensichtlich als bloB voriiber-
gehende Zufluchtsaufenthalte eines Rekonvaleszenten gedacht. Nach den Grund-
sitzen des Unterstiitzungskonkordates wiirde dies bedeuten, dall H. den Konkor-
datswohnsitz in C. aufgegeben hat, ohne anderswo einen neuen zu begriinden.
Und weil der Konkordatswohnmtz die Voraussetzung fiir die konkordatliche
Unterstiitzung ist, wire vom 11. Sept. 1945 an iiberhaupt keine bernische Ge-
meinde mehr zur konkordatlichen Unterstiitzung des H. verpflichtet gewesen.

Allein es ist unbestritten, daB8 H. den Kanton Bern nicht verlassen hat. Er
muB daher, vom Heimatkanton aus gesehen, seinen Konkordatswohnsitz in irgend
einer Gemeinde des Kantons Bern beibehalten haben. Die GrundsatZe, welche
das Konkordat fiir den Untergang des Konkordatswohnsitzes im Verhiltnis
zwischen dem Wohn- und dem Heimatkanton aufstellt, lassen sich im Verhiltnis
zwischen zwei Gemeinden des Wohnkantons nicht anwenden, wenn der Konkor-
datswohnsitz in diesem Kanton fortbesteht. Das Konkordat enthélt fir dieses
innerkantonale Verhéltnis keine Vorschrift. Es liegt unter diesen Umstédnden am
nichsten, die Vorschrift des § 98 des bernischen Armen- und Niederlassungsge-
setzes analog anzuwenden, wonach die letzte Wohnsitzgemeinde immer solange
zur Unterstiitzung einer Person zustdndig bleibt, bis sie nachgewiesen hat, da@i
die Person in einer andern Gemeinde Wohnsitz erworben hat. .

Da die Gemeinde C. diesen Nachweis nach dem oben Gesagten nicht erbracht
hat, bleibt sie zur Unterstiitzung des H. zustindig.

6. H. ist freilich innerhalb von zwei Jahren seit der Begriindung des Konkor-
datswohnsitzes in C. auf den Etat der dauernd Unterstiitzten aufgenommen wor-
den. Allein dies hat keineswegs zur Folge, dal die Gemeinde C. auf die vorherge-
hende Wohnsitzgemeinde Co. zuriickgreifen und die Riickschreibung des Unter-
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stiitzten in die Fremdenkontrolle dieser Gemeinde verlangen kann. Der § 104
des bernischen Armen- und Niederlassungsgesetzes, der diese Moglichkeit vor-
sieht, gilt nur fir bernische Kantonsangehérige. Die Verordnung vom 27. Juli
1923, welche fiir die Unterstiitzung von Angehérigen von Konkordatskantonen
anwendbar ist, sieht den Riickgriff nicht vor (Andererseits verliert der dauernd
unterstiitzte Biirger eines Konkordatskantons auch nicht die Fihigkeit zum Wohn-
sitzwechsel. Trate H. aus dem Greisenasyl aus, um sich in einer bernischen Ge-
meinde niederzulassen, so ginge die Unterstiitzungspflicht — unter gewissen Vor-
behalten — gemaf3 Art. 1, Abs. 3 der Verordnung vom 27. Juli 1923 auf den 1. Ja-
nuar des folgenden Jahres auf diese Gemeinde tiber.)

7. Die Klage und der Rekurs der Gemeinde C. erweisen sich daher in a,llen
Teilen als unbegriindet; sie sind abzuweisen. Die unterliegende Rekurrentin hat
gemalB Art. 39 VRPG die Verfahrenskosten in beiden Instanzen zu iibernehmen.
Dabei ist zu berticksichtigen, dal vom Regierungsstatthalteramt entgegen Art. 2,
lit. 1 des Stempelgesetzes vom 2. Mai 1880 mehrere Korrespondenzstiicke, welche
die Rekurrentin als Beweismittel zu den Akten gegeben hatte, zu deren Lasten
mit insgesamt Fr.6.50 gestempelt worden sind. Die erstinstanzlichen Kosten
reduzieren sich um diesen Betrag.

(Entscheid des Regierungsrates des Kantons Bern vom 27. April 1948.)

13. Unterstiitzungspflicht von Verwandten. Zur Beurteilung der Uniterstiifzungs-
pflicht eines Blutsverwandten ist auf jeden Fall von seinem betreibungsrechtlichen
Ezistenzminimum auszugehen ; den Umstinden entsprechend ist von Fall zu Fall aber
bei der geschwisterlichen Unierstiitzungspflicht der Zuschlag zum Exzistenzminimum
abzustufen, der zugebilligt werden muf3, bevor die Verhdiltnisse als giinstig bezeichnet
werden kinnen. — Die unterstiitzungsbediirftigen Blutsverwandten und die Armen-
behdrde, welche solche wunterstiitzt hat, sind nicht Gliubiger minderen Ranges, deren
Anspriiche erst nach denjenigen cmderer Glaubiger des Unterstutzungspﬂwhtzgen
zu befriedigen waren.

Der Regierungsstatthalter von B. hat am 19. Marz 1948 O. S., geboren 1901,
von Zirich, Elektrotechniker, in Anwendung von Art. 328/329 ZGB verurteilt,
der Stadtgemeinde Ziirich, vertreten durch das Riickerstattungsbureau ihres Fiir-
sorgeamtes, bis Ende Mai 1948 eine Unterstiitzung von Fr. 270.— zu vergiiten,
welche die Klagerin im September und Oktober 1947 seiner Schwester H. S. aus-
gerichtet hatte. Diesen Entscheid hat O. 8. rechtzeitig weitergezogen. Er bean-
tragt Abweisung des Riickerstattungsbegehrens der Stadt Ziirich. Das Fiirsorge-
amt Ziirich stellt keinen Antrag, hdlt aber den erstinstanzlichen Entscheid fiir
richtig.

i/

Der Regierungsrat erwdgt:

Der Rekurrent bestreitet im oberinstanzlichen Verfahren nicht mehr, daB
seine Schwester im Herbst 1947 unterstiitzungsbediirftig war. Dagegen macht er
geltend, daB seine Verhéltnisse nicht giinstig im Sinne des Art. 329, Abs. 2 ZGB
seien. Die Wehrsteuer pro 1947/48 von Fr. 546.— sei nicht beriicksichtigt worden;
ferner nicht der Umstand, daf3 in seinem Haushalt, den der Rekurrent nach seiner
Wiederverehelichung neu aufbauen mufite, noch vieles fehle. Es sei auch zu be-
denken, daB ein Mann in der Stellung des Rekurrenten mehr Verpflichtungen habe
als ein einfacher Arbeiter, und deshalb das betreibungsrechtliche Existenzminimum
nicht als Ausgangspunkt fiir die Beurteilung seiner Verhéaltnisse gelten diirfe. Im
iibrigen scheint der Rekurrent mit den Ausfithrungen der Vorinstanz iiber seine
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Einkommens- und Vermdgensverhéltnisse und iiber deren Wiirdigung einver-
standen zu sein. Das Bruttogehalt des Rekurrenten betrigt einschlieBlich Pikett-
zulage im Monat rund Fr.1500.—. Berticksichtigt man die Wehrsteuer mit Fr.273.—
pro Jahr, so erhéhen sich die gebundenen Auslagen des Rekurrenten (Versiche-
rungen, Verbandsbeitrige, Wohnungsmiete, Verwandtenbeitrag an die Mutter,
Steuern) auf rund Fr.560.— im Monat. Fiir Verpflegung, Bekleidung und die
ibrigen Bediirfnisse seines vierkopfigen Haushaltes bleiben dem Rekurrenten mit-
hin rund Fr. 940.— im Monat. Das sind 2709, des betreibungsrechtlichen Exi-
stenzminimums von Fr. 385.—, von welchem entgegen der Ansicht des Rekur-
renten in jedem Falle auszugehen ist. Es ist bloB der Zuschlag zum Existenzmi-
nimum, welcher den Geschwistern zugebilligt werden muf8, bevor ihre Verhiltnisse
als giinstig betrachtet werden konnen, von Fall zu Fall den Umstéinden entspre-
chend abzustufen. Der Zuschlag soll nach der neuern Rechtsprechung des Re-
gierungsrates (Entscheid vom 13. Januar 1948 i. S. Joss, ,Entscheide‘ zum ,Armen-
pfleger® 1948 S. 20 fi.) in der Regel 50 bis 1009, des Existenzminimums betragen.
Angenommen, im Falle des Rekurrenten miisse man, seinen (iibrigens nicht mehr
betriachtlichen) Schulden, der behaupteten Erganzungsbediirftigkeit seines Haus-
rates und seinen allfilligen Reprisentationspflichten Rechnung tragend, mit dem
Zuschlag an die obere Grenze oder sogar dariiber hinaus gehen: auch dann bleibt
dem Rekurrenten von seinem Einkommen immer noch so viel {ibrig, dafl er einen
einmaligen Unterstiitzungsbeitrag von Fr.270.— leisten kann, ohne daB er in
seiner bisherigen Lebenshaltung und in gerechtfertigten Bediirfnissen wesentlich
beeintrichtigt wiirde. Insbesondere vermogen seine Schulden den Rekurrenten
nicht von seiner Unterstiitzungspflicht zu befreien. Die unterstiitzungsbediirftigen
Blutsverwandten und die Armenbehorde, die solche unterstiitzt hat, sind nicht
Glaubiger minderen Ranges, deren Anspriiche erst nach denjenigen anderer Gliu-
biger des Unterstiitzungspflichtigen zu befriedigen wiren (vgl. Monatsschrift fiir
bern. Verwaltungsrecht, Band 43, Nr. 87 = ,Entscheide‘ zum ,Armenpfleger* 1945
S. 8, und dort zitierte weitere Entscheide).

Der Rekurs ist daher abzuweisen. Der Rekurrent hat als unterliegende Partei
die Kosten des oberinstanzlichen Verfahrens zu tragen. Eine Parteientschidigung
ist dem Firsorgeamt Ziirich nicht zuzusprechen da es zu dem Rekurs nicht aus-
fithrlich Stellung genommen hat.

(Entscheid des Regierungsrates des Kantons Bern vom 7. Mai 1948.)

14. Unterstiitzungspiliecht von Verwandten. Minderjdhrige erwerbsunfihige Kinder
geraten in eine Notlage, wenn ihre Eltern ihnen den lebensnotwendigen Unterhalt
nicht gewdhren konnen. — Der Unterstiitzungspflichtige ist nur gehalten, die Notlage
zu beheben ; eine Mehrleistung kann der Unterstiitzungsbediirftige nicht beanspruchen.

Der Regierungsstatthalter von B. hat am 4. Februar 1948 Witwe H. S., ge-
boren 1876, wohnhaft in B., in Anwendung von Art. 328/329 ZGB verurteilt,
ihren Enkelkindern R., C. und T. S, geboren 1942, 1943 und 1945, vertreten durch
ihre Mutter, Witwe H. S. geb. A., ab 1. Juni 1947 einen monatlichen Unterstiit-
zungsbeitrag von Fr. 160.— zu bezahlen. Namens der drei Kinder und im Auftrag
ihrer Mutter hat Firsprecher R. in B. diesen Entscheid rechtzeitig weitergezogen.
Er beantragt angemessene Erhhung der von Frau S.-G. zu leistenden Beitrage.
Frau S.-G., vertreten durch Fiirsprecher Dr. S. in B., beantragt Abweisung des
Rekurses. Der Regierungsrat erwdgi:

GemilB Art. 328 ZGB haben Blutsverwandte in auf- und absteigender Linie
und Geschwister einander gegenseitig zu unterstiitzen, sobald sie ohne diesen



Beistand in Not geraten wiirden. Minderjihrige erwerbsunfihige Kinder geraten
in Not, wenn ihre Eltern ihnen den lebensnotwendigen Unterhalt nicht gewihren
konnen. Der Unterhalt der drei Kinder obliegt seit dem Tode ihres Vaters einzig
der Mutter, Frau H. S.-A. Diese erhielt als Angestellte des eidg. Militdrdeparte-
mentes im Jahre 1947 einen Nettolohn von Fr. 516.90 ausbezahlt. Frau S.-A. ist
zwar — wie ihre Kinder — an der Erbschaft ihres Ehemannes beteiligt. Doch
enthilt die Erbschaft keine Vermogensgegenstinde, deren Verwertung den Erben
zur Fristung ihres Lebensunterhaltes unbedingt zuzumuten wire. Dall Frau S.-A.
anderes verwertbares Vermogen besitzt, wird nicht behauptet. Frau S. ist daher fir
den Unterhalt ihrer selbst, der drei Kinder und einer Hausgehilfin, die sie mit Riick-
sicht auf ihre Erwerbstéatigkeit und die drei kleinen Kinder nicht entbehren kann,
ausschlieBlich auf ihren Verdienst angewiesen. Von diesem Verdienst gehen als
gebundene Auslagen vorweg ab die Wohnungsmiete von Fr. 185.—, der Barlohn
der Hausgehilfin von Fr. 120.— und die Steuern von héchstens Fr. 20.— im Mo-
nat. Fir die ubrigen Bediirfnisse eines fiinfképfigen Haushaltes (Verpflegung,
Heizung, Beleuchtung, Unterhalt und Ersatz von Bekleidung und Hausrat, Ge-
sundheitspflege) ist nach den zur Zeit geltenden Ansitzen (Existenzminima) des
Betreibungsamtes B. ein Betrag von Fr.319.— monatlich nétig. Im Grunde
miillte ein gewisser Abzug gemacht werden, weil Frau 8. fiir die Bediirfnisse der
Hausgehilfin, mit Ausnahme von Unterkunft und Verpflegung, nicht aufkommen
mul}; die Gehilfin hat diese Bediirfnisse aus ihrem Barlohn zu bestreiten. Ander-
seits ist zu beriicksichtigen, daB die Gesundheit der Frau 8. letztes Jahr zeitweise
angegriffen war und etwas vermehrte Arztkosten entstanden sind und noch ent-
stehen kénnen. Frau S.-A. sollte jedenfalls iiber wenigstens Fr. 644.— monatlich
verfiigen kénnen. Mit ihrem Verdienst und dem ihr von der Vorinstanz zugesproche-
nen Beitrag ihrer Schwiegermutter von Fr. 160.— kommt sie auf rund Fr. 677.—.
Durch diesen Beitrag wird also Frau S.-A. in die Lage versetzt, ihren Kindern den
unumgénglich notwendigen Lebensunterhalt zu gewdhren. Die Notlage der Rekur-
renten ist mit dem ihnen erstinstanzlich zugesprochenen Beitrag — wenigstens zur
Zeit, — behoben. Auf mehr als das haben aber die Rekurrenten nach dem Gesetz
(Art. 328 ZGB) nicht Anspruch. Der Rekurs ist daher abzuweisen, ohne daf3 ge-
priift werden muB, ob die Beklagte allenfalls in der Lage wire, mehr als Fr. 160.—
monatlich zu leisten.

Die Rekurrenten haben als unterliegende Partei solidarisch die Kosten des
oberinstanzlichen Verfahrens zu tragen. Die Parteikosten sind in Anwendung von
Art. 40, Abs. 2 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes und Art. 58, Abs. 3 der Zivil-
prozeBordnung auch oberinstanzlich wettzuschlagen.

(Entscheid des Regierungsrates des Kantons Bern vom 20. April 1948.)

15. Unterstiitzungspflicht von Verwandten. Ob tatsichliche Beziehungen zwischen
dem wunterstiitzungspflichtigen und dem wunterstiitzungsbediirftigen Blutsverwandten
bestehen, und welcher Art diese Beziehungen sind, st fir die Beurteilung der Frage
der gesetzlichen Unterstiitzungspflicht belanglos; namentlich haben Kinder ihre be-
diirftigen Eltern auch dann zu unterstiitzen, wenn sich diese aus irgendwelcken
Griinden selbst nie um die Kinder kiimmerten oder kiimmern konnten.

Der Amtsverweser von Q. hat am 28. Oktober 1947 E. K., geboren 1922, von
L., Angestellte im Hotel H., Gemeinde G., verurteilt, der Direktion des Armen-
wesens des Kantons Bern ab 1. August 1947 einen monatlichen Beitrag von
Fr. 40.— an die Unterstiitzung ihres Vaters R. K., geboren 1875, Pflegling in der
Anstalt U. zu bezahlen. Mit Eingabe vom' 1. November 1947 protestiert E. K.
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gegen diesen Entscheid. Sie lehnt es ab, fiir ihren Vater, der sich nie um sie ge-
kiimmert habe, irgendwelche Unterstutzungen zu entrichten. Ubrigens gehe ihre
Saisonstelle jetzt zu Ende, und sie wisse nicht, ob sie fiir den Winter wieder eine
Anstellung mit anstandiger Entléhnung finden werde. Dle Armendirektion bean-
tragt Abweisung der Beschwerde.

Der Regierungsrat erwdgt :

1. Der %ingabe vom 1. November 1947 ist zu entnehmen, dafl E. K. den Ent-
scheid des Amtsverwesers vom 28. Oktober 1947 nicht anerkennt und neue Be-
urteilung des Streites durch die obere Instanz (den Regierungsrat) verlangen will.
Die Eingabe enthilt auch eine Begriindung. Sie ist daher als Weiterziehung im
Sinne von Art. 10, Abs.1 des Einfithrungsgesetzes zum Zivilgesetzbuch und
Art. 33/34 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes zu betrachten, und es ist darauf
einzutreten, da sie rechtzeitig erklart wurde.

2. Die gesetzliche Unterstiitzungspflicht der Blutsverwandten (Art. 328/329
ZGB) besteht ohne Riicksicht darauf, ob tatsichliche Beziehungen zwischen dem
unterstiitzungsbediirftigen und dem unterstiitzungspflichtigen Blutsverwandten
bestehen, und welcher Art diese Beziehungen sind. Namentlich haben Kinder
ihre bediirftigen Eltern auch dann zu unterstiitzen, wenn diese sich aus irgend-
welchen Griinden selber nie um die Kinder kiimmerten oder kiimmern konnten
(vgl. Monatsschrift fiir bern. Verwaltungsrecht, Band 44, Nr. 12, = ,Entscheide’
zum ,Armenpfleger 1945, S. 39, und dort zitierte frithere Entscheide).

3. Die Rekurrentin bestreitet nicht, dall sie zur Zeit der erstinstanzlichen
Beurteilung der Streitsache und zur Zeit der Rekurserhebung ein Einkommen
besaB3, das ihr die Leistung eines monatlichen Verwandtenbeitrages von Fr. 40.—
gestattete. Auf diese Tatsache ist bei der Beurteilung des Rekurses abzustellen,
nicht auf die bloB behauptete Méglichkeit, dal ihr zukiinftiges Einkommen sich
vermindern oder zeitweise dahinfallen konnte. Sollte sich diese Moglichkeit ver-
wirklichen und die Rekurrentin erhebliche Einkommensausfille erleiden, so wird
sie die Armendirektion und im Streitfalle den zustindigen Regierungsstatthalter
um zeitweisen ErlaB oder um Herabsetzung der Beitrige ersuchen konnen.

4. Der Rekurs erweist sich daher als unbegriindet; er ist abzuweisen. Die
Rekurrentin hat die Kosten des oberinstanzlichen Verfahrens zu bezahlen.

(Entscheid des Regierungsrates des Kantons Bern vom 28. November 1947.)

16. Unterstiitzungspflicht von Verwandten. Mehrere im Kanton Bern wohnhafte
Verwandte kinnen als Streitgenossen in einem einzigen Verfahrenm vor demselben
Regierungsstatthalter auf Leistung von Verwandtenbeitrdgen belangt werden. Art. 22
Z PO ist fir die Zustindigkeit gegeniiber Streitgenossen mafgeblich, d. h. zustindig
ist derjenige Regierungsstatthalter, in dessen Bezirk die grifere Zahl der Beklagten
thren Wohnsitz hat, und ist die Zahl in zwei oder mehreren Bezirken gleich, so hat der
Kliger unter diesen Bezirken die Wahl. — Begriff der Gﬁnstigen Verhdltnisse® bet
der geschwisterlichen Unierstiitzungspflicht.

Der Regierungsstatthalter von P. hat am 19. Januar 1948 ein Begehren der
stadtischen Firsorgedirektion B. abgewiesen, nach welchem N. G., Gastwirt in P.,
zur Leistung von Verwandtenbeitrigen fiir seine Schwester A. G. hiitte ver-urteilt
werden sollen. Das gleichzeitig gestellte Begehren der Fiirsorgedirektion B., es
seien auch die in (. wohnhaften Briider des Beklagten zu Verwandtenbeitragen
zu verurteilen, wurde vom Regierungsstatthalter von P. nicht behandelt. Die
stidtische Fiirsorgedirektion B. hat den Entscheid vom'19. Januar 1948 recht-
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zeitig weitergezogen. Sie verlangt, daf N. G. zu monatlichen Beitrigen von
Fr. 10.— verurteilt werde, erklart sich jedoch bereit, den Rekurs zuriickzuziehen,
wenn der Beklagte sich freiwillig zur Leistung eines Beitrages von Fr.5.— p. M.
verpflichte. Die Rekurrentin beanstandet ferner die Nichtbehandlung ihrer Fest-
setzungsbegehren gegeniiber den Briidern des Beklagten. N. G. bietet einen jihr-
lichen Beitrag von Fr. 30.— an, den die Rekurrentin aber ablehnt.

Der Regierungsrat erwdgt :

1. Gemidll Art. 329, Art. 2 ZGB konnen Geschwister nur dann zur Unter-
stiitzung herangezogen werden, wenn sie sich in giinstigen Verhéltnissen befinden.
Der Begriff der gunstigen Verhéltnisse ist vom Bundesgericht in seinem Entscheid
vom 26. Juni19471i. S.Leuenbergereingehend definiert worden (BGE 73 I1 S. 142ff;
;Entscheide’ zum Armenpfleger 1947 S. 82 ff). N. G. lebt offensichtlich nicht in
giinstigen Verhéltnissen im Sinne dieses Entscheides. Er ist persénlich vermégens-
los und infolge Unfalls erwerbsunféhig. Er hilft lediglich seiner Ehefrau ein wenig
in deren Gastwirtschaftsbetrieb. Frau G. besitzt freilich etwas Vermégen und
verdient schlecht und recht den Lebensunterhalt fiir sich, ihren Ehemann und ein
fiinfjahriges Tochterchen. Sie ist aber ihrer Schwégerin gegeniiber nicht unter-
stiitzungspflichtig. Es 1aBt sich auch nicht behaupten, dafl N. G. dank des Ver-
mdégens und Einkommens seiner Ehefrau in giinstigen Verhaltnissen leben kann.
Er kann daher nicht zur Unterstiitzung seiner Schwester herangezogen werden.

2. Mit Kreisschreiben vom 13. Juli 1945 hat der Regierungsrat freilich die
Regierungsstatthalter und Armenbehérden darauf aufmerksam gemacht, daf
mehrere im Kanton Bern wohnhafte Verwandte als Streitgenossen in einem
einzigen Verfahren vor demselben Regierungsstatthalter auf Leistung von Ver-
wandtenbeitrigen belangt werden kénnen. In dem Kreisschreiben wurde aber
darauf hingewiesen, daB fiir die Zustindigkeit gegeniiber Streitgenossen der
Art. 22 der ZivilprozeBordnung mafigebend ist. Da im vorliegenden Fall von den
drei Beklagten zwei im Amtsbezirk Moutier und nur einer im Amtsbezirk Porren-
truy wohnen, wire nur der Regierungsstatthalter von Moutier zustdndig gewesen,
das Begehren der Firsorgedirektion B. gegeniiber allen drei Beklagten zu beur-
teilen. Mit Recht ist daher der Regierungsstatthalter von Porrentruy auf die Klage
gegen die Briider des N. G. nicht eingetreten.

3. Der Rekurs ist daher abzuweisen. Die Rekurrentin hat die Kosten des
oberinstanzlichen Verfahrens zu bezahlen.

(Entscheid des Regierungsrates des Kantons Bern vom 30. April 1948.)

Subskribiers das Handbuch der sozialen Arbeit der Schweiz

4. Auflage, reichhaltig, neu bearbeitet von Dr. tur. Emma Steiger.

I. Band: Textteil, systematischer Uberblick, rund 160 Seiten.
IT. Band: Zweisprachiges Nachschlagewerk, rund 500 Seiten.

Vorteilhafter Subskriptionspreis: Bd.I und II zus.-geb. Fr. 35.—;
einzeln geb. Fr, 39.—. Spiiterer Preis: Fr.42.— resp. Fr. 50.—.

Em unentbehrliches Werkzeug fiir jeden sozial Arbeitenden!
Eine Anschaffung fiir die nidchsten 10—16 Jahre, darum preiswert.

Subskriptionsfrist: 30. Juni 1948. — Bestellkarten und Prospekte beim Herausgeber:
Schweiz. Gemeinniitzige Gesellschalt, Postfach Ziirich 89, Brandschenkestrafle 36.



	B. Entscheide kantonaler Behörden

